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Der von den Werktätigen mit viel Enthusiasmus und 
Tatkraft vorbereitete V. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands ist beendet. Die Beratun
gen, die unter der Losung „Der Sozialismus siegt“ mit 
Ernst und Gründlichkeit, mit Optimismus und .Be
geisterung geführt wurden, zeigten die herrliche Per
spektive und das große Programm für die Vollendung 
des sozialistischen Aufbaus in der Deutschen Demo
kratischen Republik. Der V. Parteitag beschloß:

„Die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik ist innerhalb weniger Jahre so zu ent
wickeln, daß die Überlegenheit der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung der DDR gegenüber der Herr
schaft der imperialistischen Kräfte im Bonner Staat 
eindeutig bewiesen wird und infolgedessen der Pro- 
Kopf-Verbrauch unserer werktätigen Bevölkerung 
mit allen wichtigen Lebensmitteln und Konsum
gütern den Pro-Kopf-Verbrauch der Gesamtbevölke
rung in Westdeutschland erreicht und übertrifft.“1 
Ausgehend hiervon steht auch vor uns die Aufgabe, 

auf dem Gebiet des Rechts und der Justiz die Über
legenheit des Sozialismus für jedermann sichtbar zu 
beweisen. Die Aufgabe lautet: Ein wahrhaft sozia
listisches Rechtssystem und wahrhaft sozialistische 
Gerichte zu schaffen! 1 2 Deshalb ist für die Lösung un
serer Aufgabe, die Justizorgane zu echten sozialisti
schen Machtorganen zu entwickeln, die sowohl im 
Rechenschaftsbericht wie auch im Schlußwort des Ge
nossen Walter Ulbricht enthaltene Feststellung von 
besonderer Wichtigkeit, daß sich angesichts des Wir
kens der Hauptwidersprüche der Klassenkampf ver
schärft und deshalb die ■ Beschleunigung des Entwick
lungstempos unseres sozialistischen Aufbaus eine 
objektive Notwendigkeit im Kampf gegen den deut
schen Militarismus geworden ist. Die kurzfristige Lö
sung der wirtschaftlichen Hauptaufgaben setzt also 
ein noch schnelleres Entwicklungstempo des Staats
apparates — einschließlich der Justizorgane — voraus.

Der V. Parteitag ließ uns mit eindrucksvoller Deut
lichkeit und Klarheit erkennen, daß für die Lösung der 
vor uns stehenden großen politischen, ökonomischen 
und kulturellen Aufgaben dem Recht künftig eine noch 
größere, qualitativ höhere Rolle zukommt, daß seine 
aktive, gestaltende Rolle noch wirksamer in Erschei
nung treten muß. Genosse Walter Ulbricht hat den 
Fragen des Rechts, der Gesetzgebung und der Justiz 
in seinem Referat einen den neuen Aufgaben ent
sprechenden besonders hervorragenden Platz einge
räumt und sie in umfassender Weise behandelt. Darin 
zeigt sich erneut der bedeutsame Zusammenhang zwi
schen den großen politischen, ökonomischen und kultu
rellen Aufgaben und denen des Rechts und der Ge
setzlichkeit sowie die daraus folgende Verantwortung 
der Mitarbeiter aller Justizorgane.

Bei allen Mitarbeitern der Justizorgane bedarf es 
daher der endgültigen Durchsetzung der auf dem
V. Parteitag abermals formulierten Erkenntnis, daß 
„das sozialistische Recht der zum Gesetz erhobene 
Wille der Arbeiterklasse ist, die im Bündnis mit den 
werktätigen Bauern und anderen werktätigen Schichten 
der Bevölkerung die Macht ausübt“, daß seine Grundlage 
„die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen“, daß sein Hauptzweck „die Sicherung 
der Arbeiter-und-Bauern-Macht und der sozialistischen 
Errungenschaften“ und daß es „ein wichtiges Mittel 
zur Entwicklung und Festigung des sozialistischen Be
wußtseins der Bürger“ ist3.

Diese Worte Walter Ulbrichts bestimmen die Prin
zipien der Gesetzgebung, sind der Leitgedanke für die

1 vgl. Referat von Walter Ulbricht, Neues Deutschland vom 
11. JuU 1958 (Nr. 183), S. 6.

2 Daß die Justizorgane noch ernsthaftere Anstrengungen 
machen müssen, um dieses Ziel zu erreichen, zeigten auch die 
Brigadeeinsätze in Gera, Magdeburg und Neübrandenburg. 
Vgl. Kern in NJ 1958 S. 440 ff.

3 vgl. Referat von Walter Ulbricht, a. a. O. S. 4.

Rechtsprechung der Gerichte und gelten für die ge
samte Arbeit der Justizorgane. Ihre Realisierung setzt 
die verstärkte sozialistische Erziehung der Kader vor
aus und stellt daher höhere Anforderungen an die 
Arbeit mit den Kadern.

Der Minister der Justiz hat bereits in seinem Dis- 
kussdonsbeitrag auf dem V. Parteitag die Hauptgesichts
punkte für unsere künftigen Aufgaben dargelegt4. 
Wenn wir, ausgehend von diesen Ausführungen 
und den ersten Beratungen im Kollegium des Mini
steriums der Justiz, hier den Versuch unternehmen, 
weitere Gedanken zu den vor den Justizorganen stehen
den Aufgaben zu formulieren, so stellen wir bewußt 
an den Anfang unserer Betrachtungen die Notwendig
keit, die g e s a m t e n  Materialien des V. Parteitags 
gründlichst zu studieren. Wir dürfen uns nicht darauf be
schränken, etwa nur die Ausführungen und Materialien 
auszuwerten, die sich unmittelbar mit den Fragen von 
Staat, Recht und Justiz beschäftigen. Richter und Staats
anwälte, Notare und Rechtsanwälte müssen die politi
schen, ökonomischen und kulturellen Fragen, die der 
Parteitag beraten und beschlossen hat, voll beherrschen, 
weil wir nur so das für den Sieg des Sozialismus so 
bedeutsame Instrument des Rechts wirksam handhaben 
können. Erste und wichtigste Aufgabe aller Justiz
funktionäre ist daher das grundlegende Studium des 
gesamten Materials, das planmäßig organisiert werden 
muß. Daraus muß das Programm zur Umgestaltung der 
einzelnen Justizorgane zu sozialistischen Machtorganen 
einerseits und zur aktiven Unterstützung der Voll
endung des sozialistischen Aufbaus andererseits er
wachsen. Die Parteiorganisationen müssen dafür sorgen, 
daß die Aneignung des gesamten Inhalts der Beratun
gen und Beschlüsse des V. Parteitags kein einmaliger 
Akt bleibt, sondern daß die gesetzmäßige Entwicklung 
ständig verfolgt und die neu heranwachsenden Auf
gaben gemäß der vom Parteitag gegebenen Generallinie 
erkannt und gelöst werden.

*

Wenn wir unsere neuen Aufgaben und den Weg zu 
ihrer Verwirklichung beraten, dann sind wir uns 
bewußt, daß der Plan eine lange Periode, nämlich bis 
zum Jahre 1961, ja, in der Perspektive bis 1965, um
fassen muß. Welche Hauptfragen gilt es in Angriff zu 
nehmen?

Große Aufgaben stellt der Parteitag der G e s e t z 
g e b u n g .  Nachdem bereits zahlreiche neue, sozia
listische Gesetze geschaffen wurden, beschreiten wir 
jetzt den Weg der sozialistischen Umgestaltung unseres 
Rechtssystems. Der Parteitag stellt u. a. die Aufgabe 
der Kodifikation weiterer Rechtsgebiete, wie der des 
Strafrechts, des Zivilrechts, des Zivilprozeßrechts, die 
Schaffung eines geschlossenen Rechts des Volkseigen
tums, eines Rechts der Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften, die Fertigstellung des Familien
gesetzbuchs und der Familienprozeßordnung. Es geht 
also um die Schaffung neuer, sozialistischer Justiz
gesetze, die — wie kaum andere Gesetze — tief in das 
gesellschaftliche und persönliche Leben der Bürger ein- 
greifen. Vom Inhalt dieseF neuen Gesetze, von ihrer 
klaren, unmißverständlichen Sprache und ihrer vor
wärtsweisenden Kraft hängt deshalb in großem Maße 
das Ergebnis und das Tempo der sozialistischen Um
gestaltung, der sozialistischen Erziehung der Menschen 
ab. Es müssen deshalb im Leben des sozialistischen Auf
baus geborene und auf das Neue, Zukünftige gerichtete 
Gesetze sein, deren Geburtsstätte nicht nur der Schreib
tisch sein kann. Deshalb erfordert die Lösung dieser 
Aufgabe die enge Verbindung mit den Werktätigen, 
für die die Gesetze erlassen werden.

„Diese Gesetze, die unter breiter Mitwirkung der
Bevölkerung ausgearbeitet werden, festigen das
Rechtsbewußtsein, machen den Werktätigen bewußt,

4 vgl. S. 509 dieses Heftes.


